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Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung zur Sicherung des NRW.URBAN 
Geländes in Köln-Mülheim? 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage  
 
Bereits im Jahr 1996 erwarb die Landesentwicklungsgesellschaft für den Grundstücksfonds 
des Landes NRW eine etwa fünf Hektar große Liegenschaft auf dem ehemaligen 
Werksgelände der Klöckner-Humboldt-Deutz (KHD) in Köln-Mülheim. Nach vielen Jahren des 
Stillstands soll dort nun in Kooperation mit den benachbarten Grundstückseigentümern das 
neue Otto-Langen-Quartier entwickelt werden.  
  
Aufgrund der jahrelangen Vernachlässigung und eines passiven Wachdienstes sollen sich vor 
Ort in der Zwischenzeit widerrechtliche und gefährliche Nutzungen bzw. Zerstörungen in den 
alten Industrieruinen gehäuft haben. Weite Teile des Geländes sollen frei zugänglich, der 
Zugang auf Dächer und ungesicherte Gebäudeteile einfach möglich sein und viele 
Stromleitungen offenliegen. In der vergangenen Woche musste zudem zum wiederholten Male 
die Feuerwehr anrücken, um einen Brand auf dem Gelände zu bekämpfen. 
  
 
Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat die Kleine Anfrage 
3564 mit Schreiben vom 8. Juni 2020 namens der Landesregierung im Einvernehmen mit dem 
Minister der Finanzen beantwortet.  
 
 
1. Ist die Landesregierung über eine mangelhafte Sicherung des Geländes und 

mögliche Aktivitäten auf dem Gelände der NRW.URBAN informiert? 
 
2. Falls ja, warum hat die Landesregierung keine Maßnahmen zur Sicherung des 

Areals ergriffen? 
 
3. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung bezüglich des o. g. Geländes 

insbesondere im Hinblick auf dessen Sicherung und / oder Attraktivierung? 
 
Die Fragen 1 bis 3 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.  
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NRW.URBAN hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung – z.B. 
anlässlich der Inventurgespräche - regelmäßig über die Sicherheitslage informiert. Seit die 
NRW.URBAN (früher: LEG Stadtentwicklung) das Gelände treuhänderisch verwaltet, werden 
aufwendige Sicherungsmaßnahmen ergriffen. Das Gelände ist vollkommen umschlossen von 
massiven, mindestens 5 m hohen Mauern, Stahltoren bzw. Stabgitterzäunen im Bereich der 
Freiflächen. Es existiert lediglich ein regulärer Zugang, der mit zwei hochwertigen 
Sicherheitsschlössern verriegelt ist. Die Zäune sind zum Teil zusätzlich mit Stacheldraht 
versehen. 
 
Es werden regelmäßig Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Hierfür wurden seit Anfang 2018 
rd. 200.000 EUR aufgewendet. Ein von NRW.URBAN beauftragter Wachdienst führt 
regelmäßig Kontrollgänge rund um das Gelände durch. Dabei werden Beschädigungen und 
mögliche Schwachstellen in der Sicherung gemeldet. 
 
 
4. Wie ist der aktuelle Sachstand hinsichtlich des von der Stadt Köln favorisierten 

Verkaufs der Liegenschaft an sie selbst bzw. eine kommunale 
Stadtentwicklungsgesellschaft gemäß § 15 Absatz 3 Ziff. 1 HHG aufgrund 
gutachterlicher Wertermittlung zur Erfüllung kommunaler Zwecke? 

 
Es wird auf die Beantwortung der Kleinen Anfrage 764 (LT-Drs. 17/2054) verwiesen.   
 
Der von der Stadt Köln favorisierte Direktverkauf wurde eingehend mit der Stadt Köln erörtert 
und musste nach mehrfacher juristischer Beratung verworfen werden, da ein Direktverkauf 
gegen EU-Beihilferecht verstoßen könnte. Um im weiteren Verfahren die Interessen der Stadt 
Köln zu berücksichtigen, wird die Durchführung eines europaweiten Wettbewerbsverfahrens 
Umsetzung finden.  
 
 
5. Wie ist der Sachstand hinsichtlich der schnellstmöglichen Entwicklung des 

Geländes auf Basis der städtebaulichen Ziele der Stadt Köln? 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen hat in Abstimmung mit der Stadt Köln die NRW.URBAN Ende 
April dieses Jahres beauftragt, ein Verkaufsverfahren zu initiieren, das die städtebaulichen 
Ziele der Stadt Köln berücksichtigt. Nach Durchführung des Wettbewerbsverfahrens sollen mit 
den geeigneten Investoren-Architekten-Teams Verhandlungen bzgl. der städtebaulichen 
Entwürfe, des Nutzungskonzeptes und des Kaufpreises geführt werden.  
 


